
 

Datenschutzrechtliche Information zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und 

Gästen der Hauptversammlung der Continental AG  

 

Dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie der Datensicherheit 

messen wir, die Continental AG, sehr hohe Bedeutung zu. Aus diesem Grund 

behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten stets vertraulich und im Einklang 

mit den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz. Mit dieser Information 

geben wir Ihnen einen Überblick, welche personenbezogenen Daten durch uns 

im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und Ihrer Eigenschaft als 

Aktionär, Aktionärsvertreter oder Gast verarbeitet werden. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Continental AG 

Vahrenwalder Str. 9 

30165 Hannover 

 

Den Datenschutzbeauftragten der Continental AG erreichen Sie per Post unter 

der o. g. Adresse oder per Email unter dataprotection@conti.de. Sie können 

sich mit Fragen oder Beschwerden jederzeit schriftlich an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden.  

 

2. Welche personenbezogenen Daten werden erfasst? 

Die Continental AG verarbeitet von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 

folgende Daten: 

o Nachname und Vorname, 

o Kontaktdaten (z.B. Wohnort, Anschrift ggf. auch E-Mailadresse, 

Telefonnummer), 

o Aktienbezogene Daten (z.B. Aktienanzahl im Besitz des Betroffenen am 

Nachweisstichtag, Informationen zu erteilten Vollmachten und 

Weisungen), 

o Hauptversammlungsbezogene Daten (z.B. Eintrittskartennummer). 
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Wenn Sie sich als Gast für die Hauptversammlung anmelden oder eine 

Stimmrechtsvollmacht erteilen, werden von Ihnen und Ihrem Bevollmächtigten 

lediglich der Nachname und Vorname und die Kontaktdaten (z.B. Wohnort, 

Anschrift ggf. auch E-Mailadresse, Telefonnummer) verarbeitet. 

 

3. Für welchen Zweck werden Ihre Daten verarbeitet? 

Die Continental AG verarbeitet die von Ihnen zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung, zur 

Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen (z.B. zur Erstellung des 

Teilnehmerverzeichnisses) und um die Ausübung von Aktionärsrechten zu 

ermöglichen (z.B. Stimmabgabe oder Wortmeldungen).  

 

4. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verarbeitet? 

Die Continental AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (auch „DSGVO“), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (auch „BDSG“), des Aktiengesetzes (auch 

„AktG“), steuerlicher Vorschriften sowie aller weiteren relevanten 

Rechtsvorschriften.  

Das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO stellt die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dar. Gemäß einem berechtigten Interesse 

nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO verarbeiten wir personenbezogene Daten zur 

Organisation und geordneten Durchführung der Hauptversammlung. 

 

5. An welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern geben wir 
Ihre Daten? 

Ihre Daten werden innerhalb der Continental AG von den mit der Organisation 

und Durchführung der Hauptversammlung befassten Mitarbeitern verarbeitet.  

Zudem bedienen wir uns zur Organisation und Durchführung der 

Hauptversammlung der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG als 

externe Dienstleisterin. Externe Dienstleister, die personenbezogene Daten in 

unserem Auftrag verarbeiten, sind als Auftragsverarbeiter in Übereinstimmung 

mit Art. 28 Absatz 3 DSGVO vertraglich gebunden. 

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre nach 

§ 129 AktG im Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfasste Daten einsehen. 

Darüber hinaus kann die Continental AG verpflichtet sein, Ihre 

personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. 

 



6. Welche Rechte haben Sie als Betroffener? 

Folgende Rechte stehen Ihnen als Betroffener nach der DSGVO zu:  

o Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), 

o Information über die Herkunft der Daten, den Zweck und das Ende der 

Verarbeitung, die Details der zur Verarbeitung Verantwortlichen, der 

Auftragsverarbeiter und der Empfänger denen die Daten offengelegt 

(Art. 15 DSGVO), 

o Berichtigung und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten sowie 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten (Art. 16 

DSGVO), 

o Datenübertragbarkeit durch das Zugänglichmachen in elektronischer 

Form (Art. 20 DSGVO), 

o Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern diese nicht länger zur 

Erfüllung der oben benannten Zwecke benötigt werden (Art. 17 DSGVO) 

o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 

o Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, 

näher erläutert am Ende dieses Abschnittes (Art. 21 DSGVO), 

o Beschwerde bei uns und/oder der zuständigen Datenschutzbehörde 

(Art. 77 DSGVO). 

 

7. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Die Continental AG löscht oder anonymisiert Ihre personenbezogenen Daten, 

sobald diese für die o.g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht 

gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z. B. nach Aktiengesetz, 

Handelsgesetzbuch oder Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung 

verpflichten. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten 

Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu zehn Jahren. Darüber 

hinaus bewahren wir personenbezogene Daten ausnahmsweise auf, soweit 

dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 

dreißig Jahren). 

 

8. Bin ich verpflichtet, die angeforderten personenbezogenen Daten 
mitzuteilen?  

Eine Verpflichtung von Aktionären und/oder Aktionärsvertretern, der Continental 

AG die unter Ziffer 2 genannten personenbezogenen Daten bereitzustellen, 

besteht grundsätzlich nicht. Wenn Sie sich dazu entscheiden, uns Ihre 

personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und 

Durchführung der Hauptversammlung, deren Dokumentation oder der 

Aufstellung und Publikation des Teilnehmerverzeichnisses nicht bereitzustellen, 



kann dies möglicherweise dazu führen, dass ihr Teilnahme- und / oder 

Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann. Zur Erfüllung der aktienrechtlichen 

Anforderungen und um Ihnen die Ausübung der Aktionärsrechte zu 

ermöglichen, sind Ihre personenbezogenen Daten daher erforderlich. 

 

Hannover, im Februar 2019 

 

Continental Aktiengesellschaft 


